
Drittes Buch: Sachenrecht

Zeit der Bestellung gehört, oder durch dessen Erben; es 
kann jedoch auch für mehrere oder für alle Verkaufsfälle 
bestellt werden.

§ 1098
(1) Das Rechtsverhältnis zwischen dem Berechtigten und 

dern Verpflichteten bestimmt sich nach den Vorschriften 
der §§ 504 bis 514. Das Vorkaufsrecht kann auch dann aus- 
geübt werden, wenn das Grundstück von dem Konkurs
verwalter aus freier Hand verkauft wird.

(2) Dritten gegenüber hat das Vorkaufsrecht die Wir
kung einer Vormerkung zur Sicherung des durch die Aus
übung des Rechtes entstehenden Anspruchs auf Über
tragung des Eigentums.

§ 1099
(1) Gelangt das Grundstück in das Eigentum eines Drit

ten, so kann dieser in gleicher Weise wie der Verpflichtete 
dem Berechtigten den Inhalt des Kaufvertrags mit der im 
§ 510 Abs. 2 bestimmten Wirkung mitteilen.

(2) Der Verpflichtete hat den neuen Eigentümer zu be
nachrichtigen, sobald die Ausübung des Vorkaufsrechts 
erfolgt oder ausgeschlossen ist.

§ 1100
Der neue Eigentümer kann, wenn er der Käufer oder ein 

Rechtsnachfolger des Käufers ist, die Zustimmung zur Ein
tragung des Berechtigten als Eigentümer und die Heraus
gabe des Grundstücks verweigern, bis ihm der zwischen 
dem Verpflichteten und dem Käufer vereinbarte Kaufpreis, 
soweit er berichtigt ist, erstattet wird. Erlangt der Berech
tigte die Eintragung als Eigentümer, so kaim der bisherige 
Eigentümer von ihm die Erstattung des berichtigten Kauf
preises gegen Herausgabe des Grundstücks fordern.

§1101
Soweit der Berechtigte nach § 1100 dem Käufer oder 

dessen Rechtsnachfolger den Kaufpreis zu erstatten hat, 
wird er von der Verpflichtung zur Zahlung des aus dem Vor
kaufe geschuldeten Kaufpreises frei*
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